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staaten, als die Vollendung derjenigen staatlichen Entwickelung, 
deren Vorfrühling das gallische Kaiserthum des Postumus und 
des Tetricus ist, die dann in dem Auseinanderfallen der latei­
nischen und der griechischen Reichshälfte principiell sich ent­
scheidet und in der Zersplitterung des Westreichs in kleine 
Kaiserthümer ihren letzten Ausdruck findet. Allerdings führt 
dieselbe wohl im ersten Stadium nur zur territorialen Be­
schränkung der einzelnen Herrschaftsgebiete, aber im zweiten 
weiter zur Auflösung der politischen Institutionen Roms; und 
auch dafür ist die theodericianische Organisation lehrreich. Die 
römischen Einrichtungen, nicht bloss die bürgerlichen, sondern 
auch die militärischen stehen in ihrer ganzen völlig bureau­
kratischen, aber in ihrer Art bewundernswerthen Durchbildung 
noch wesentlich alle aufrecht; formell erscheint nichts verändert, 
als dass die militärischen Aemter mit den im Reiche angesie­
delten Soldaten ausländischer Herkunft besetzt werden. Aber 
das königliche Selbstregiment greift in alle Zweige der staat­
lichen Thätigkeit mit einer Energie ein, wie sie in dem dio­
cletianischen-constantinischen Regiment wohl principiell ent­
halten war, aber schon wegen der örtlichen Ausdehnung des 
Reiches praktisch nie mit einiger Dauer sich hat realisiren 
können; es ist ein Ausfluss dieses Selbstregiments, dass die 
amtlosen maiores domus regiae in königlichem Specialauftrag 
bei weitem stärker an den Regierungsgeschäften betheiligt 
sind, als die mit römischen Aemtern ausgestatteten Römer und 
Gothen. In der weiteren Entwickelung hätte dies nothwendig 
zu denselben Zuständen führen müssen, wie die Provinzial­
staaten des Westens sie aufweisen: neben desorganisirten 
Resten der römischen Organisation, den defensores, den can­
cellarii, den comites eine aus dem absoluten Kaiserthum sich 
ableitende Herrschergewalt. Diese Bastardstaaten hatten denn 
auch, wie billig, kaum rechte Zukunft. Die Neubildung der 
germanischen Staaten hat sich nicht bei ihnen vollzogen, sondern 
bei den Langobarden und vor allem bei den Franken, die 
wohl auch mit den Resten der römischen Civilisation sich aus­
einanderzusetzen hatten, aber keineswegs als Trümmer des 
Kaiserreichs ihre neuen Bahnen begannen.

Nach Abschluss des Druckes geht mir von Herrn Augusto 
Gaudenzi, Professor der Rechte in Bologna, eine Schrift zu 
sui rapporti tra l’Italia e l’impero d’Oriente fra gli anni 476 
e 554 d. C. (Bologna 1888. pp. 232). Dieselbe entwickelt 
zunächst mit Sachkunde und Scharfsinn, freilich zum Theil 
mit allzu starker Anwendung des conjecturalen Pragmatismus, 
die wechselnden politischen Verhältnisse zwischen Constan­
tinopel und Ravenna, berührt aber, wie selbstverständlich, 


